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Subbeilage 2 zu Beilage 1021/2006 

1. Zusatzvertrag 

 
zum Vertrag vom 3.10.2001 

zwischen 

  

dem Land Oberösterreich einerseits 

 

und  

 

dem Bund andererseits 

 

über die Vorfinanzierung von Schulbauten des weiterführenden Schulwesens 

in Österreich. 

 

 

I. 

Präambel 

 

(1)  Am 3.10.2001 schlossen der Bund und das Land Oberösterreich 

  (im folgendem kurz Land genannt) den Vertrag betreffend die  

  Vorfinanzierung von Schulbauten des weiterführenden   

  Schulwesens in Österreich. 

 

(2) Zu diesem Vertrag schließen die Vertragspartner nunmehr den 

nachstehenden Zusatzvertrag ab. 



 

II. 

Vertragsänderung 

 

(1) Im Punkt  "IV. Rückzahlungsverpflichtung Bund" wurden im 

 Absatz (1) die Verpflichtungen des Bundes festgelegt. 

 

(2) Im Punkt "IV. Rückzahlungsverpflichtung Bund" lautet der 

Absatz  (1) nunmehr neu wie folgt: 

 

  "(1) Der Bund verpflichtet sich, beginnend mit dem Jahr 2007, 

   auf das gewährte Darlehen 7 jährliche Tilgungen wie 

   folgt zu leisten: 

 

   2007 ........................................ 4,360.370,- 

   2008 ........................................ 2,906.914,- 

   2009 ........................................ 2,906.914,- 

   2010 ........................................ 2,906.913,- 

   2011 ........................................ 2,906.913,- 

   2012 ........................................ 2,906.913,- 

   2013 ........................................ 2,906,913,- 

   sodass damit die Rückzahlung von  

   Tilgungen in Höhe von ...............  21,801.850,- 

               ========== 

   ausgewiesen ist." 

 



 

 

 

III. 

Schlussklausel 

 

(1) Im übrigen bleibt der Vertrag vom 3.10.2001 samt Neben- 

  abreden unverändert. 

 

(3) Dieser 1. Zusatzvertrag wird in zwei Ausfertigungen errichtet, 

 wovon je eine für den Bund und das Land bestimmt ist. 

 

Wien, ...............................   Linz, .................................. 

Für den Bund:     Für das Land Oberösterreich: 

 

 

       Landeshauptmann 

  


